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V 

Vorwort 

Das Buch ist ursprünglich als Fallskript zur Vorlesung „Schuldrecht II“ an der Uni-
versität Bonn entstanden. Unabhängig von der Vorlesung ermöglicht es in Kombi-
nation mit einem Lehrbuch auch den autodidaktischen Einstieg in dieses zentrale 
Teilgebiet des Bürgerlichen Rechts, indem es die Strukturfragen der gesetzlichen 
Schuldverhältnisse anhand von Fallbeispielen mit ausführlichen Lösungshinweisen 
darstellt. Die Fälle sind Gegenstand einer Anfängervorlesung und daher hinsichtlich 
ihres Umfangs für den Einstieg in das Rechtsgebiet geeignet. Einige Fälle sind jedoch 
an Examensklausuren angelehnt oder lassen sich mit anderen Kurzfällen ohne weiteres 
zu Examensklausuren kombinieren, sodass sich das Werk auch in höheren Semestern 
zur Klausurvorbereitung eignet. Am Ende eines jeden Falls finden sich Verweise auf 
weiterführende Übungsfälle unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, gegliedert nach 
Anfängern (A), Fortgeschrittenen (F) und Examenskandidaten (E). Hausarbeiten sind 
mit (H) gekennzeichnet. 

Die Lösungshinweise haben nicht den Anspruch, eine „Musterlösung“ zu sein. Ange-
sichts der Wertungsoffenheit der Gesetzlichen Schuldverhältnisse sind vielfach sicher 
auch andere Lösungswege diskutabel und vertretbar. Die Bearbeitungstiefe der Fälle 
orientiert sich bewusst an den Anforderungen in rechtswissenschaftlichen Klausuren, 
nicht in Hausarbeiten. Literaturverweise sind bewusst sparsam eingesetzt; vorzugs-
weise wird dabei auf didaktische Beiträge in Ausbildungszeitschriften verwiesen. Mit 
dem Stichwort „ausführlich“ gekennzeichnete Literaturverweise fördern in besonde-
rer Weise das Grundverständnis des Schuldrechts und sollten daher bereits in An-
fangssemestern gelesen werden. Mit dem Stichwort „vertiefend“ gekennzeichnete 
Literaturverweise beleuchten Einzelprobleme besonders gründlich. Diese Beiträge 
bringen vor allem denjenigen großen Erkenntnisgewinn, die bereits mit den Grund-
lagen des Schuldrechts vertraut sind. 

Der Fokus dieses Werks liegt auf dem Grundverständnis des Schuldrechts. Einige 
Fälle sind wegweisenden Entscheidungen der Rechtsprechung nachempfunden, da 
diese nicht nur das Recht der gesetzlichen Schuldverhältnisse stark geprägt haben, 
sondern auch bis heute regelmäßig Gegenstand von Klausuren sind. Der Schwer-
punkt liegt jedoch weniger auf der Erörterung wissenschaftlich besonders brisanter 
Probleme – auf diese wird vor allem in den Übungsfällen eingegangen –, sondern auf 
dem Systemverständnis und der methodisch sauberen Lösung vergleichsweise knap-
per Sachverhalte. Schließlich ist die Methodik der Fallbearbeitung in jeder Klausur 
unverzichtbar, während die Detailkenntnis von Einzelproblemen nur selten über den 
Erfolg in einer Klausur entscheidet. 

Das Werk ist in drei Teile gegliedert, die sich jeweils im Schwerpunkt mit dem Berei-
cherungsrecht, der Geschäftsführung ohne Auftrag und dem Deliktsrecht befassen. 
Um die gesetzlichen Schuldverhältnisse vollständig zu erfassen, müssen diese jedoch 
in ihrem Verhältnis zueinander gesehen werden. Daher werden in vielen Fällen meh-
rere Schuldverhältnisse in den Blick genommen. Einige Fälle enthalten zudem starke 
Bezüge zum Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Zwar ist dieses gesetzessystematisch 
dem Sachenrecht zuzuordnen, allerdings handelt es sich um ein gesetzliches Schuld-
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verhältnis, dessen Funktion sich erst dann vollständig erschließt, wenn man sich sein 
Zusammenspiel mit den anderen gesetzlichen Schuldverhältnissen in Falllösungen vor 
Augen führt. 

Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls, die an der Erstel-
lung des Buches mitgewirkt haben; insbesondere danken die Autoren Julia Berghaus, 
Andrea Dittrich, Joshua Lau, Tim Muñoz Andres, Laura Schneider und Jennifer Zilz. 
Die Verfasser danken außerdem Frau Hildgund Kulhanek und dem Verlag Franz 
Vahlen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Für Anregungen, Lob, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar, gerne per E-Mail an sekretariat.greiner@ 
jura.uni-bonn.de. 
 

Bonn, im Mai 2023  Stefan Greiner und Ansgar Kalle 
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